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Forum Schweinehaltung

�„ !Da geht noch was#

Donnerstag,"31."August"2023,"14-18"Uhr"im"Forum,"
Halle"7"auf"der"Norla

In kurzer Abfolge pr!sentieren Vertreter des Lebens-
mittelhandels die jeweiligen Zukunftsstrategien f#r die 
Schweinhaltung bis 2030 und stellen sich den Fragen 
des Forums. Eine interessante Diskussion wird erwartet. 

Auch die Vorstellung von Baukonzepten f#r O$enstallhal-
tungssysteme ist f#r Betriebe spannend, die sich in den 
Haltungsstufen nach oben bewegen wollen.

· Speeddating mit den Lebensmittelhandelsunternehmen 
Aldi, Lidl, Rewe, Edeka und Kau¯and: Wer hat was zu 
bieten?

· Informationspause mit Snacks

· Wir %$nen den Stall: Konzepte f#r den Stallumbau

· MeatYou&-Grillmeister Denny Wellmann legt auf

�„ !Norla-Milchfr$hst$ck

Die Milcherzeugervereinigung Schleswig-Holstein e.V. 
organisiert traditionell vor der landwirtschaftlichen Mes-
se Schleswig-Holsteins, der NORLA, eine Veranstaltung 
f#r Milcherzeuger und Meiereivertreter, die bisher unter 
¹Milchwirtschaftliche Kundgebungª ®rmierte, bei der ak-
tuelle Themen des Milchsektors diskutiert werden.

Diese Veranstaltung wird nun den Namen ¹Norla-Milch-
fr$hst$ckª  tragen.

Mittwoch,"30."August"2023,"10-13"Uhr,"im"Geb%ude"
hinter"der"Deula-Halle

In einer Podiumsdiskussion werden Karsten Schmal 
(Vorsitzender DBV-Fachausschuss Milch) und Tim M#ller 
(Landwirt aus Riepsdorf und Mitglied des BVSH-Fach-
ausschusses Milch) unter Leitung von S%nke Hauschild 
das Thema ¹Milchproduktion"in"Niederungsgebietenª
diskutieren. Statt®nden wird die Veranstaltung in diesem 
Jahr in R!umlichkeiten der Deula in Rendsburg.

Der Bauernverband Schleswig-Holstein e.V. l!dt Sie herzlich ein zum

Landesbauerntag 2023
am Freitag, den 1.%September 2023, 10:00 Uhr
in der Festhalle der Deula in Rendsburg-Osterr%nfeld.

Er%$nung: Pr!sident des Bauernverbandes Schleswig-Holstein e.V.
Klaus-Peter"Lucht

Ansprache: Minister f#r Landwirtschaft, l!ndliche R!ume, Europa 
und Verbraucherschutz Schleswig-Holstein 
Werner"Schwarz

Gruûworte: B#rgermeisterin der Stadt Rendsburg 
Janet"S&nnichsen

Pr!sidentin des LandFrauenVerbandes Schleswig-Holstein e.V. 
Claudia"J$rgensen

Ehrung: Ausbildungsbetrieb des Jahres 2023 
Ute"Volquardsen,"Pr!sidentin der 
Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein

Vorstandsmitglied der Investitionsbank Schleswig-Holstein 
Dr."Michael"Adamska

Vortrag: Pr!sidentin des Bundesamtes f#r Naturschutz in Bonn 
Sabine"Riewenherm
¹Kooperativer"Naturschutz"±"Kooperative"Landwirtschaft:
Wege"zu"einer"(noch)"besseren"Zusammenarbeit'

Schlusswort: Vizepr!sident des Bauernverbandes Schleswig-Holstein e.V. 
Ludwig"Hirschberg



F$r Frauen im l&ndlichen Raum#

��  Bei Krankheit
��  Bei Kuren
��  Beim Mutterschutz
��  Bei Problemen und Notf&llen
��  W&hrend des Urlaubs und Fortbildung
Kontakt"*"Info:
Johannes Marxen, Tel. 0'46'41 / 16'16, Fax 16'15
www.bhd-boren-ulsnis.de

Unsere"bekannten"Mitarbeiterinnen"stehen"Ihnen"jederzeit"
zur"Verf$gung

Betriebshilfsdienst
Boren ± Ulsnis
und Umgebung e.V.

�„ !Bauernverband zum Ergebnis Sozialwahl

Rukwied: solide Basis f$r Fortsetzung f$r die Arbeit  der 
SVLFG gelegt

Der Wahlausschuss der Sozialversicherung f#r Landwirtschaft, 
Forsten und Gartenbau (SVLFG) hat die Ergebnisse der Sozialwahl 
f#r die Vertreterversammlung der SVLFG ver%$entlicht. Gew!hlt 
wurde ausschlieûlich in der Gruppe der Selbstst!ndigen ohne 
fremde Arbeitskr!fte (SofA). In den Gruppen der versicherten Ar-
beitnehmer und Arbeitgeber fanden sogenannte Friedenswahlen 
statt, da jeweils nur eine Liste vorlag.

Die insgesamt 6 Listen der Bauerverb!nde konnten wie bei der 
Sozialwahl 2017 14 der insgesamt 20 Sitze in der Vertreterver-
sammlung gewinnen. DBV-Pr!sident Joachim Rukwied wertet 
das Ergebnis positiv: ¹Das erneut gute Abschneiden der Bauern-
verb!nde bei der Sozialwahl best!tigt die hervorragende Arbeit 
unserer Vertreter in der SVLFG. Unsere gew!hlten Mitglieder 
werden auch in den n!chsten sechs Jahren die Interessen aller 
B!uerinnen und Bauern in der SVLFG vertreten und ausgewogene 
L%sungen f#r jede Betriebsgr%ûe und -struktur oder Produktions-
bereich suchen.ª

Die Selbstverwaltung der SVLFG besteht aus Vertreterversamm-
lung (60 Mitglieder) und Vorstand (15 Mitglieder). Die ehren-
amtlichen Mitglieder bestimmen die Geschicke der SVLFG. Die 
neue Vertreterversammlung ist f#r sechs Jahre gew!hlt und tritt 
erstmalig in diesem Oktober zusammen. Als Versichertenparla-
ment beschlieût sie u. a. die Satzung der SVLFG, stellt den Haus-
haltsplan fest und beschlieût die Unfallverh#tungsvorschriften.

Deutscher Bauernverband

�„ !DBV: Wolfspolitik muss ihr Scheitern  
eingestehen

Forderungen des Deutschen Bauernverbandes zum 
Wolfsgipfel 

Anl!sslich des Wolfsgipfels in Berlin forderte der Deutsche Bau-
ernverband die Politik auf, die bisherige Strategie im Umgang mit 
dem Wolf grunds!tzlich zu !ndern. ¹Verharmlosung, Realit!ts-
verweigerung, romantische Verkl!rung und organisierte Sch%n-
f!rberei haben den Kon¯ikt mit der Weidetierhaltung eskalieren 
lassenª, so der Umweltbeauftragte des Deutschen Bauernver-
bandes, Eberhard Hartelt. Ergebnis dieser verfehlten Politik sei 
ein ungebremst wachsender Wolfsbestand, der mittlerweile ein 
Mehrfaches des g#nstigen Erhaltungszustandes erreicht hat und 
im internationalen Vergleich herausragend hoch ist. Gleichzeitig 
werfen die Weidetierhalter in der Fl!che das Handtuch, weil deren 
Probleme nicht ernst genommen werden. ¹Dieser Kon¯ikt mit dem 
Raubtier ist nicht allein mit Herdenschutzmaûnahmen zu l%sen. 
Ohne Regulierung des Wolfsbestandes ist zudem keine Akzep-
tanz im l!ndlichen Raum m%glich und die Haltung von Schafen, 
Ziegen, Rindern, Pferden und landwirtschaftlichen Wildtieren auf 
der Weide in Deutschland wird zum Auslaufmodellª. Der Wolf ist 
in Deutschland mit mehr als 2.000 Tieren als Teil der baltisch-
osteurop!ischen Population nicht gef!hrdet, der g#nstige Erhal-
tungszustand und die Grundlage f#r ein Bestandsmanagement 

�„ !D$ngeberatung f$r Betriebe mit Fl&chen 
in der N-Kulisse

Seminartermin am 5. September 2023

Inhaberinnen und Inhaber von Betrieben, deren Fl!chen ganz 
oder teilweise in der N-Kulisse gem!û Landesd#ngeverordnung 
Schleswig-Holstein vom 15.12.2020 liegen, m#ssen seit dem 
31.12.2021 den Nachweis einer D#ngeberatung vorhalten und 
diesen alle drei Jahre erneuern.

F#r Betriebe, welche erstmalig mit der *nderung der LD#V vom 
18.11.2022 Fl!chen in den roten Gebieten bewirtschaften, ist 
der Nachweis bis zum 31.12.2023 zu erbringen.

Angesprochen f#r den Schulungstermin sind exklusiv alle betrof-
fenen Betriebe, die noch keine Bescheinigung erlangt haben. Auch 
Betriebe, die j#ngst erstmalig Fl!chen in der N-Kulisse hinzube-
kommen haben, oder Betriebsleiter, die unl!ngst einen Betrieb 
#bernommen haben, m#ssen an einer D#ngeberatung teilnehmen. 

Die Landwirtschaftskammer bietet dazu das nachfolgende  
Seminar an:

Webseminar $ber Zoom am 5. September 2023

Die D#ngeberatung ®ndet von 9:00 bis 13:15 Uhr statt. F#r die 
Teilnahme sind ein PC, Laptop oder Tablet mit Internetzugang und 
H%rm%glichkeit erforderlich.

Die Anmeldung erfolgt #ber den Agrarterminkalender der Land-
wirtschaftskammer unter https://www.lksh.de/aktuelles/
agrarterminkalender/

Die Beratung ist geb#hrenp¯ichtig und kostet 35 +. Bei Fragen ist 
Ansprechpartner Peter Lausen unter Tel. 04331-9453-341 oder 
E-Mail plausen@lksh.de erreichbar.

Diese verp¯ichtende Beratung wurde der Landwirtschaftskam-
mer Schleswig-Holstein vom Land #bertragen. Die Teilnahme an 
der D#ngeberatung wird anschlieûend bescheinigt und ist der 
zust!ndigen Beh%rde (LLnL) auf Verlangen nachzuweisen. Die 
Verst%ûe im D#ngerecht k%nnen zu einer K#rzung der Direktzah-
lungen f#hren.

Peter Lausen, Landwirtschaftskammer SH

Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft r&t

�„ !Beitragsbescheid f$r 2022 aufbewahren

Anfang August verschickte die Sozialversicherung f#r Landwirt-
schaft, Forsten und Gartenbau (SVLFG) die Beitragsbescheide 
der Landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft (LBG) f#r 2022. 
Im Mitgliedermagazin ¹LSV kompaktª und auf ihrer Internetseite 
www.svlfg.de gibt die SVLFG Informationen zu den Eckpunkten. 
Auch nachdem der Beitrag bezahlt wurde, emp®ehlt die SVLFG, 
den Bescheid aufzubewahren.

Der Beitragsbescheid der LBG wird inzwischen in unterschiedli-
chen Bereichen als Nachweis der Anmeldung und Mitgliedschaft 
anerkannt. Das gilt zum Beispiel f#r den Antrag auf das ¹gr#ne 
Nummernschildª oder andere Vorteile, die nur f#r aktive Landwirte 
bestimmt sind. Seit 2023 wird damit auch der ¹Aktive Betriebs-
inhaberª beim j!hrlichen F%rderantrag nachgewiesen.

Allein im Zusammenhang mit den F%rderantr!gen wurde die 
SVLFG von den Landwirten in etwa 50.000 F!llen gebeten, den 
letzten Beitragsbescheid erneut zu #bersenden. Nicht selten ge-
schah dies unter Zeitdruck, da das Fristende nahte. Der SVLFG 
wurde in diesem Zusammenhang zwar keine Aufgabe #bertragen, 
gleichwohl wurden die W#nsche im Interesse der Mitglieder 
erf#llt. Allerdings wird diese Aufgabe nicht jedes Jahr erneut 
bew!ltigt werden k%nnen.

Die SVLFG r!t daher, den letzten Beitragsbescheid aufzubewahren 
oder sich eine Kopie zu machen, wenn dieser zum Beispiel an den 
Steuerberater gegeben wird. Dann ist der Bescheid f#r andere 
Zwecke stets zur Hand.

Noch besser ist die Anmeldung zum Versichertenportal ¹Meine 
SVLFGª unter https://portal.svlfg.de/svlfg-apps/login und die 
Nutzung des digitalen Postfaches. Auch !ltere Dokumente stehen 
dort zur Verf#gung oder k%nnen angefordert werden. Dadurch 
werden der eigene Aufwand sowie der f#r die Verwaltung verrin-
gert und die Verwaltungskosten entlastet.

SVLFG

sind erreicht. Im Jahr 2021 wurden 3.374 Weidetiere durch den 
Wolf gerissen, verletzt oder vermisst.

Der"Deutsche"Bauernverband"fordert:

1. Meldung des g#nstigen Erhaltungszustands des Wolfes an die 
EU-Kommission.

2. Unverz#gliche und unb#rokratische Entnahme von ¹Problem-
w%lfen und -rudelnª nach geltendem Naturschutzrecht in den 
L!ndern.

3. Ausweisung von wolfsfreien Gebieten, in denen die Ansiedlung 
des Wolfes verhindert wird.

4. Festlegung einer Entnahmequote und Schaffung eines 
Bestandsmanagements nach dem Koalitionsvertrag der Re-
gierungsfraktionen. Die Erfahrungen anderer europ!ischer 
Mitgliedsstaaten sollten hierf#r ber#cksichtigt werden.

5. 1:1 Umsetzung aller Spielr!ume des europ!ischen Natur-
schutzrechts in nationales Recht und Scha$ung der Grundlagen 
f#r eine Regulierung des Wolfsbestandes im Bundesnatur-
schutzgesetz und im Bundesjagdgesetz.

6. Umstufung des Wolfes von Anhang IV zu Anhang V in der FFH-
Richtlinie auf europ!ischer Ebene, da das hohe Schutzniveau 
nicht mehr geboten ist.

7. Volle Transparenz #ber den Wolfsbestand in Deutschland und 
Umstellung auf ein l!nder#bergreifendes Wolfsmonitoring mit 
den Nachbarl!ndern.

8. ;berarbeitung des Rissbegutachtungsverfahrens in Anlehnung 
des nieders!chsischen Verfahrens, mit Umkehr der Beweislast 
und unb#rokratischer Auszahlung von Entsch!digungen.

Deutscher Bauernverband



vrbanknord.de

Für jahrelanges

Vertrauen braucht man

jahrelange Erfahrung.

Wir haben unseren Ursprung in der Landwirtschaft 

und sind nach wie vor tief in der Region verwurzelt. 

Mit unserer Erfahrung helfen wir Landwirten, sich 

optimal auf die Zukunft vorzubereiten.

Anja Radecker, Fachbetreuerin Agrar der VR Bank 

Nord in Tarp
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�„ !Glyphosatverbot in Deutschland ab 2024

Ende 2022 hatte die EU-Kommission entschieden, die Zulassung 
des Wirksto$es Glyphosat um ein Jahr bis zum 15. Dezember 
2023 zu verl!ngern. Deutschland hatte sich bei der Abstimmung 
enthalten. Hintergrund f#r das Vorgehen war eine Verz%gerung 
in der Berichterstattung der Europ!ischen Beh%rde f#r Lebens-
mittelsicherheit EFSA (European Food Safety Authority), die bis 
dato nicht vorlag.

Risikobewertung

Am 6. Juli 2023 hat nun die EFSA zusammen mit den berichter-
stattenden Mitgliedstaaten Frankreich, Niederlande, Schweden 
und Ungarn die wissenschaftliche Bewertung der Studien im 
Rahmen der Risikobewertung an die EU-Kommission und die 
Mitgliedstaaten #bermittelt.

Bei der Bewertung wurden keine kritischen Problembereiche 
ermittelt, die in Bezug auf das vom Wirksto$ ausgehende Risiko 
f#r Mensch und Tier oder die Umwelt Anlass zu Bedenken geben. 
Im Bereich des Risikos f#r die biologische Vielfalt lieûen die 
vorhandenen Informationen keine eindeutige Schlussfolgerung 
zu. Die Risikobewertung basiert auf einer Bewertung tausender 
Studien und wissenschaftlichen Artikeln. Auch die Einstufung 
der Europ!ischen Chemikalienagentur ECHA aus dem Jahr 2022 
liegt der Bewertung zugrunde. Die ECHA kam abermals zu der 
Bewertung, dass eine Einstufung von Glyphosat als krebserzeu-
gend, erbgutver!ndernd oder fortp¯anzungsgef!hrdend nicht 
gerechtfertigt ist.

Weiteres Vorgehen

Die EU-Kommission wird im weiteren Verlauf einen Verordnungs-
entwurf zur Wiederzulassung oder zum Verbot des Wirksto$es 
vorlegen. Die Mitgliedstaaten stimmen sp!testens am 15.<De-
zember 2023 im zust!ndigen Ausschuss f#r P¯anzen, Tiere, 
Lebens- und Futtermittel ab. Gibt es eine quali®zierte Mehrheit 
unter den EU-L!ndern f#r oder gegen die Wiederzulassung, folgt 
die EU-Kommission in der Regel dieser Abstimmung.

Verbot durch P¯anzenschutzanwendungsverordnung 
ab 1. Januar 2024 

Unabh!ngig vom Votum auf EU-Ebene ist in Deutschland die 
Anwendung von Glyphosat ab dem 1. Januar 2024 durch die 
P¯anzenschutzanwendungsverordnung verboten. Dieser natio-
nale Alleingang wirft die Frage auf, ob dies europarechtlich 
zul!ssig ist. Hersteller Bayer hat daher bereits angek#ndigt, 
juristisch gegen das Verbot vorzugehen. Es ist derzeit trotzdem 
nicht davon auszugehen, dass es zeitnah zu einer *nderung der 
P¯anzenschutzanwendungsverordnung kommt. Daher"greift"das"
nationale"Verbot"der"Anwendung"von"P¯anzenschutzmitteln"
mit"dem"Wirksto+"Glyphosat"ab"dem"1."Januar"2024. In dem 
Fall wird es keine g#ltigen Aufbrauchs- und Abverkaufsfristen 
geben. Restmengen d#rften nicht mehr verwendet werden und 
m#ssten fachm!nnisch entsorgt werden.

Lisa Hansen-Fl"h, Bauernverband Schleswig-Holstein e.V.

Nationalpark Ostsee:

�„ !Landwirtschaft macht ihre Ablehnung 
deutlich und schl&gt Aktionsb$ndnis vor

Im Workshop ¹Landwirtschaft, Wasserwirtschaft und Landnut-
zungª des Konsultationsprozesses hatte Umweltminister Tobias 
Goldschmidt einen schweren Stand, die anwesenden Landwir-
tinnen und Landwirte von den Vorteilen eines Nationalparks zu 
#berzeugen.

Auch die Landwirtinnen und Landwirte sind von der Notwendigkeit 
des Ostseeschutzes #berzeugt, aber nicht davon, dass neue Ver-
bote und Au¯agen daf#r geboten oder geeignet sind. Ordnungs-
recht g!be es mit den bestehenden Naturschutzgebieten, dem 
Biotopschutz, der Wasserrahmenrichtlinie, der Meeresstrategie-
Rahmenrichtlinie und der D#ngeverordnung schon genug.

Statt noch mehr Ordnungsrecht, mehr B#rokratie und ein neues 
teures Nationalparkamt sollte man die Mittel in konkrete Maûnah-
men investieren, die der Ostsee helfen. Dazu macht Heinrich Mou-
gin, Vorstandsmitglied des Bauernverbandes Schleswig-Holstein 
und Vorsitzender des Kreisbauernverbandes Ostholstein-L#beck, 
ein Angebot: ¹Wir sprechen uns ganz klar f#r ein Aktionsb#ndnis 
f#r den Ostseeschutz aus, auch aus dem Grund, dass wir damit 
den riesigen B#rokratieaufwand f#r die Einf#hrung und Verwal-
tung eines Nationalparks vermeidenº. Das Vorstandsmitglied 
Ludwig Hirschberg erg!nzt: ¹Im Fokus der Diskussion darf es 
nicht um die formale Ausweisung der Schutzzone, sondern die 
zu erreichenden Ziele wie Natur- und Gew!sserschutz, Muniti-
onsr!umung oder Umweltsanierung gehenª. Grundlage m#sse 
eine De®zitanalyse sein.

Bedenklich sei, dass es nach dem Bundesnaturschutzgesetz 
um einen Entwicklungsnationalpark gehen k%nne, weil sich die 
Ostsee im Moment noch nicht in einem vom Menschen nicht 
oder wenig beein¯ussten Zustand be®ndet. Aussagen des Um-
weltministeriums, dass menschliche Nutzungen, wie das Baden, 
Segeln und landwirtschaftliche Nutzung nicht oder kaum einge-
schr!nkt w#rden, beziehen sich demnach o$ensichtlich auf den 
Anfangszustand nicht aber auf den Zustand nach Entwicklung 
des Nationalparks. Mougin betont ¹Es ist anzunehmen, dass es 
zuk#nftig zu Versch!rfungen und h%heren Anforderungen kommt. 
Erfahrungen mit anderen Naturschutzkulissen haben uns gezeigt, 
dass #ber die Grenzen des Schutzgebietes hinaus Nachteile f#r 
die Entwicklungsf!higkeit der Betriebe entstehenª.

Seit seiner Gr"ndung am 12. Februar 1947 ist der Bauernverband 
die Interessenvertretung von Landwirtschaft und l#ndlichem 
Raum in Schleswig-Holstein. Aufgabe des Verbandes ist es, 
landwirtschaftliche Anliegen auf allen Ebenen einzubringen und 
durchzusetzen. Nicht nur in der Agrarpolitik, sondern auch in der 
Wirtschafts-, Rechts-, Sozial- und Umweltpolitik vertritt der Verband 
die Interessen seiner Mitglieder.

Weitere Informationen: Bauernverband Schleswig-Holstein e.V.
Dr. Kirsten Hess, Mobil 0151 20538459

�„ !Auch 2023 deutlich h'here Renten 
in der Gr$nen Branche

Die Renten aus der Alterssicherung der Landwirte (AdL) und aus 
der landwirtschaftlichen Unfallversicherung steigen zum 1. Juli 
2023 in Westdeutschland um 4,39 Prozent sowie in Ostdeutsch-
land um 5,86 Prozent.

Wie in der gesetzlichen Rentenversicherung steigen die Renten 
auch in der Gr#nen Branche dieses Jahr wieder deutlich. Der all-
gemeine Rentenwert in der AdL sowie der Anpassungsfaktor f#r 
die vom Jahresarbeitsverdienst abh!ngigen Renten der Unfallver-
sicherung ver!ndern sich entsprechend dem Vomhundertsatz, um 
den sich die Renten der Deutschen Rentenversicherung erh%hen. 

In der AdL steigt der allgemeine Rentenwert von 16,63 Euro auf 
17,36 Euro (West) bzw. von 16,37 Euro auf 17,33 Euro (Ost). Die 
Renten in Ostdeutschland werden zum 1. Juli 2024 vollst!ndig an 
das Niveau in Westdeutschland angepasst sein. Ab 1. Juli 2023 
betr!gt der Unterschied noch 0,2 Prozent.

Alle Rentenbezieher werden durch die Sozialversicherung f#r 
Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau schriftlich #ber die je-
weilige H%he ihrer Rentenanpassung informiert.

SVLFG

R+V-AGRARPOLICE

 Erträge sichern. 
 Gemeinsam und bewährt.
Die R+V-AgrarPolice ist der Rundumschutz für Ihren Betrieb – 
ab jetzt noch besser.

agrarpolice.ruv.de



GEW!SSERSCHUTZ
ALLIANZ

D ngerecht"ab"2021:"Was"gibt"es"zu"beachten?
F r"die"mit"*)"gekennzeichneten"Regelungen"gelten"in"de r"Nitrat-Kulisse"strengere"Anforderungen,"s."blauer" Infokasten.

Stand: Dezember 2020

Vor der D"ngung
D ngebedarf"f r"N"und"P"ermitteln"
· F!r jeden Schlag bzw. jede Bewirtschaftungseinheit
· Vor dem Aufbringen von wesentlichen N#hrstoffmengen 

(= 50 kg N/ha/Jahr oder 30 kg P2O5 /ha/Jahr)
· Herbstgabe in voller H$he ber!cksichtigen

Auf"hoch"versorgten"Standorten"Limitierung
der"P-D ngung"beachten
· B$den !ber 25 mg DL-Phosphat/100 g Boden: P-D!ngung 

nur bis zur voraussichtlichen Abfuhr 
(bzw. der Abfuhr einer 3-j#hrigen Fruchtfolge) 

Im"Boden"verf gbare"N#hrstoffmengen"ermitteln
· N: eigene Untersuchung oder Nmin-Ergebnisse der LKSH

sowie von anerkannten Beratungsinstitutionen
(nur auf Ackerland, nicht auf Gr!nland)

· P: eigene Untersuchung der Fl#chen >1 ha alle 6 Jahre

Sperrfristen"beachten"*)
· Neu: Sperrfrist f!r Festmist und Kompost verl#nger t: 1.12. bis 15.1.

D ngungsbeschr#nkung"im"Herbst"beachten
· Max. 60 kg Gesamt-N oder 30 kg Ammonium-N bis 1.10.
· Nur zu Feldfutter (bei Aussaat bis 15.9.), Zwischenfr!chten, 

Raps und Gerste (nach Getreidevorfrucht)

Begrenzte"Ausbringmenge"auf"Gr nland"ab"1.9.
(80"kg"Gesamt-N/ha)"beachten"*)

Aufnahmef#higkeit"des"Bodens"pr fen"und"nur"d ngen, "wenn:
· Boden nicht !berschwemmt ist,
· Boden nicht wasserges#ttigt ist,
· Boden nicht schneebedeckt ist und
· Boden nicht gefroren ist%

Bei der D"ngung
D ngebedarf"f r"N"und"P"einhalten
· P-&berh#nge k$nnen innerhalb der Fruchtfolge ausgeglichen werden

Abst#nde"zu"Gew#ssern"einhalten
· 5 m zur B$schungsoberkante (BOK) ohne Exakttechnik
· 1 m zur B$schungsoberkante nur bei Exakttechnik

D ngeverbot"an"Oberfl#chengew#ssern"beachten
ab"einer"Hangneigung"von
· 5 ' (innerhalb von 20 m zur BOK): 3 m
· 10 ' (innerhalb von 20 m zur BOK): 10 m
+ weitere Auflagen bis 20 bzw. 30 m ab BOK: 

Einarbeitung, Reihenkultur oder Mulchsaat

Auf"unbestelltem"Ackerland"Wirtschaftsd nger"
innerhalb"von"vier"Stunden"einarbeiten"*)
· Ausnahme: Kompost, Festmist von Huf- und Klauentieren, 

D!nger unter 2 ' TM
· Ab 2025: innerhalb einer Stunde einarbeiten

Ausbringvorgaben"f r"fl ssige"Wirtschaftsd nger"beachten
· Auf bestelltem Ackerland G!lle, Jauche, G#rreste nur 

streifenf$rmig auf oder direkt in den Boden ausbringen
· Gilt ab 2025 auch f!r Gr!nland

Harnstoff"einarbeiten"oder"Ureasehemmer"beigeben

170-kg-N-Obergrenze"f r"alle"anfallenden"und"zugef hrten"
organischen"D nger"einhalten
· Im Durchschnitt der landwirtschaftlich genutzten Fl#che des 

Betriebes pro ha und Jahr (Nettofl#che) *)
· Berechnung ohne Fl#chen mit D!ngeverbot
· Ber!cksichtigung aufbringungsbeschr#nkter Fl#chen 

nur bis zur zugelassenen D!ngungsh$he

Zus#tzliche Vorgaben f"r die neue Nitrat-Kulisse ab 1. Januar 2021
Bundesweit
1. Deckelung"der"N-D ngung"auf"20"%"unter"Bedarf
·  Gilt im Durchschnitt der Betriebsfl#chen innerhalb der 

Nitrat-Kulisse
·  Gesamtbedarf f!r Fl#chen innerhalb der Nitrat-Kulisse 

bis 31.3. des laufenden D!ngejahres zusammenstellen 
und um 20' reduzieren

2. 170-kg-N-Obergrenze"f r"org."D nger"fl#chenscharf"

�£"Ausnahme"von"Punkt"1"+"2"f r"Betriebe"mit"D ngung"
von"maximal"160"kg"Gesamt-N/ha"im"Betriebsdurchschnitt"
(davon"max."80"kg"N/ha"aus"Minerald nger)

3. Verl#ngerte"Sperrfristen
·  Gr!nland: 4 Monate: 1.10. bis 31.1. + Begrenzung der 

D!ngung ab 1.9. auf 60 kg N/ha
· Festmist: 3 Monate: 1.11. bis 31.1.

4."""N-D ngung"von"Sommerkulturen"nur"nach"
Zwischenfr chten"(ZF)

·  Gilt nicht f!r Fl#chen, wenn Ernte der Vorfrucht nach 
dem 1. Oktober des Vorjahres erfolgt ist

5. Keine"Herbst-D ngung"auf"Ackerland
·  Ausnahme f!r Ausbringung zu WRaps, wenn N min-Wert 

maximal 45 kg N/ha
·  Ausnahme f!r Ausbringung zu ZF mit Futternutzung im 

Herbst in H$he des um 20' reduzierten Bedarfs
·  Ausnahme f!r Ausbringung zu ZF ohne Futternutzung im 

Herbst f!r max. 120 kg Gesamt-N aus Festmist u. Kompost

Landesmaûnahmen Schleswig-Holstein 
(Landesd"ngeverordnung 2020) 

1.  J#hrliche Untersuchung von 
Jauche, G!lle, fl!ssigen + festen 
G#rresten

2.  Einarbeitung von org. und 
org.-min. D!ngemitteln innerhalb 
einer Stunde nach Ausbringung

3.  Teilnahme an D!ngeberatung 
alle drei Jahre, erstmalig bis 
zum 31.12.2021

Nach der D"ngung
D ngung"dokumentieren
· N#hrstoffgehalte der D!ngemittel (Gesamt-N, Ammonium-N, 

Gesamt-P) *)
· N#hrstoffmengen aus D!ngung (2 Tage nach D!ngung)
· N#hrstoffmengen aus Weidehaltung (nach der Weidehaltung)
· Gesamtbetriebliche Bedarfs- und D!ngemenge (zum 31.3. des 

Folgejahres)
· 170-kg-N-Obergrenze aus org. und org.-min. D!ngemitteln
· Stoffstrombilanz (nur stoffstrombilanzpflichtige Betriebe, 

6 Monate nach Ende des D!ngejahres)

Generelles
Lagerraum"vorhalten"
· Generell mindestens 6 Monate
· 9 Monate f!r Betriebe !ber 3 GV/ha oder ohne eigene Fl#chen
· 2 Monate f!r Festmist und Kompost
Beachten Sie immer auch die wasser- und naturschutzrechtlichen 
Anforderungen sowie immissions- und baurechtliche Genehmi-
gungsverfahren. Informieren Sie sich !ber F$rderm$glichkeiten.

Liegen"Ihre"Fl#chen"
in"der"Nitrat-Kulisse?

https://bit.ly/Nitratkulisse

�x

�x
�x

�x

�x
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Ausschlussfrist: 8. September 2023      (%%%%Stand 25.%Juli 2023

Antragsteller/in:

______________________________________________ ______________________________________________
Name, Vorname BNR-ZD

______________________________________________ ______________________________________________
Straûe, Nr. Telefon / FAX

______________________________________________ ______________________________________________
PLZ, Wohnort E-Mail

Landesamt"f$r"Landwirtschaft
und"nachhaltige"Landentwicklung
des"Landes"Schleswig-Holstein"(LLnL),

Bahnhofstraûe"38
24937"Flensburg

Antrag auf Verschiebung der Ausbringungssperrfrist nach § 6 Abs. 10 in Verbindung 
mit § 13a Abs.%2 S.%1 Nr.%3, 4 der D$ngeverordnung )D$V*

Hiermit beantrage ich gem!û § 6 Abs. 10 D#V f#r die Aufbringung von D#ngemitteln mit wesentlichem Gehalt an Sticksto$ (ausge-
nommen Festmist von Huf- oder Klauentieren und Kompost) eine Verschiebung der Sperrfristzeiten f#r meine als Gr#nland, Dauer-
gr#nland und Ackerland mit mehrj!hrigem Feldfutterbau (Aussaat bis zum Ablauf des 15.05.2023) sowie mit Winterraps, Feldfutter 
und Zwischenfr#chten (jeweils Aussaat bis zum Ablauf des 15.09.2023) sowie mit Wintergerste nach Getreidevorfrucht (Aussaat bis 
zum Ablauf des 01.10.2023) genutzten Fl!chen auûerhalb der Nitratkulisse im Herbst/Winter 2023/2024.

Hiermit beantrage ich auûerdem eine Verschiebung der Sperrfristzeiten f#r meine als Gr#nland, Dauergr#nland und Ackerland mit 
mehrj!hrigem Feldfutterbau (Aussaat bis zum Ablauf des 15.05.2023) sowie mit Feldfutter und Zwischenfr#chten mit Futternutzung 
(Leguminosenanteil = 50 > und Aussaat bis zum Ablauf des 15.09.2023) genutzten Fl!chen innerhalb der Nitratkulisse (sofern vor-
handen) im Herbst/Winter 2023/2024.

Durch die Vorverlegung der Sperrfristzeiten ergeben sich unter den #blichen Witterungs- und Bodenbedingungen f#r meinen Betrieb 
mit der dadurch m%glichen fr#hzeitigeren D#ngung im Jahr 2024 eine bessere Ausnutzung des ged#ngten Sticksto$s sowie Vorteile 
hinsichtlich der bodenschonenden Befahrbarkeit der Fl!chen.

Mir ist bekannt, dass f#r Fl%chen"auûerhalb"der"Nitrat-Kulisse folgende Bedingungen gelten:

· Nach Genehmigung des Antrages gilt die"Sperrfrist"f$r"Gr$nland,"Dauergr$nland"und"Ackerland"mit"mehrj%hrigem"Feldfut-
terbau"vom"15."Oktober"2023"bis"zum"Ablauf"des"15."Januar"2024"(regul!rer Zeitraum: 1. November 2023 bis zum Ablauf 
des 31. Januar 2024)."F$r"Winterraps,"Feldfutter"und"Zwischenfr$chte"sowie"Wintergerste"nach"Getreidevorfrucht"beginnt"
die"Sperrfrist"nach"Ablauf"des"15."September"2023"und"endet"mit"Ablauf"des"15."Januar"2024"(regul!rer Zeitraum: nach 
Ablauf des 1. Oktober 2023 bis zum Ablauf des 31. Januar 2024). Aufgrund dieses Antrages wird die Zeitspanne der Sperrfrist 
nicht verk#rzt.

· Mineralische D#ngemittel mit wesentlichem Gehalt an Sticksto$ fallen auch unter diese Regelung.

· Das"Aufbringen"von"sticksto+-"und"phosphathaltigen"D$ngemitteln"darf"nicht"erfolgen,"wenn"der"Boden"$berschwemmt,"
wasserges%ttigt,"gefroren"oder"schneebedeckt"ist.

· Dem Landesamt f#r Landwirtschaft und nachhaltige Landentwicklung (LLnL) sind alle notwendigen Kontrollen zur ;berwachung 
der beantragten Sperrfristverschiebung gestattet.

· Die Maûgaben anderer Rechtsvorschriften, z.B. der Wasserschutzgebietsverordnung, bleiben unber#hrt.  QQQ�X�X�X

�x

�x
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Polizeidirektion Flensburg
Kooperative Regionalleitstelle Nord

Am Oxer 40 Telefon 0461 99930-220
24955 Harrislee Fax 0431 9886442170
 E-Mail Systemverwalter.Harrislee.RLS@polizei.landsh.de

Service ¹Rund um Ihr Tierª

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Polizeidirektion Flensburg mit ihrer ¹Regionalleitstelle Nordª in Harrislee m%chten Ihnen heute einen kostenlosen Service vor-
stellen und anbieten.

Jeden Tag und jede Nacht ist die Polizei f#r Sie im Dienst und #bernimmt hierbei immer wieder auch Eins!tze, die sich um Ihr Tier 
drehen. Sei es die entlaufene Rinderherde, ein verletztes Pferd auf der Weide oder der aufgefundene Hund, es kommt immer wieder 
zu Eins!tzen, bei denen es hilfreich ist, schnell den Tierhalter zu verst!ndigen.

Hierf#r f#hren wir eine Liste #ber die Tierhalter in unserem Zust!ndigkeitsbereich. Um diese Liste m%glichst vollst!ndig und aktuell 
zu halten, ben%tigen wir Ihre Hilfe. Alle von Ihnen gemachten Angaben sind hierbei nat#rlich freiwillig.

Diese"Angaben"erm&glichen"uns:

± Ihre Tiere schnell zuordnen zu k%nnen und sie damit besser zu sch#tzen

± unn%tige Kosten f#r Sie zu vermeiden, z. B. f#r das Hinzuziehen eines Tierarztes, indem Sie oder Ihr Verantwortlicher dann selbst 
#ber geeignete Maûnahmen entscheiden k%nnen.

Wenn Sie Interesse an diesem kostenlosen Service haben, f#llen Sie bitte das umseitige Formular aus, beantworten die f#r uns 
wichtigen Fragen ¹Rund"um"Ihr"Tierª und benennen eine/n oder zwei verantwortliche Person/en, die sich bereit erkl!rt/en, f#r 
uns als Ansprechpartner zu dienen.

F$r"die"Aufnahme"in"unsere"Datenbank"ist"es"gesetzlich"vorgeschrieben/"und"unerl%sslich,"dass"Sie"und"die"benannten"
Personen"dieser"Speicherung"schriftlich"zustimmen.

[gem!û §§ 177, 178, 179 Abs. 4 und 188 Abs. 1 Landesverwaltungsgesetz S.-H.

Wir versichern Ihnen, dass Ihre bei uns gemachten Angaben ausschlieûlich zu den o. g. Zwecken verwendet und lediglich im konkreten 
Einzelfall den eingesetzten Beamten #bermittelt werden.

Wir w#rden uns freuen, wenn auch Sie diesen Service nutzen w#rden&

Falls Probleme beim Ausf#llen des Vordruckes entstehen, wenden Sie sich an die o. g. Telefonnummer bzw. E-Mail-Adresse oder an 
Ihre zust!ndige Polizeidienststelle.

Wir sind gerne beim Ausf#llen behil¯ich&

F#r ihre Mithilfe danken wir im Voraus&

Ihre Polizeidirektion Flensburg

�X�X�X

��

Mir ist bekannt, dass f#r"Fl%chen"innerhalb"der"Nitratkulisse"folgende Bedingungen gelten:

· Nach Genehmigung des Antrages gilt die"Sperrfrist"f$r"Gr$nland,"Dauergr$nland"und"Ackerland"mit"mehrj%hrigem"Feldfut-
terbau"vom"15."September"2023"bis"zum"Ablauf"des"15."Januar"2024"(regul!rer Zeitraum: 1. Oktober 2023 bis zum Ablauf 
des 31. Januar 2024)."F$r"Feldfutter"und"Zwischenfr$chte"mit"Futternutzung"(Leguminosenanteil"<"50"6)"beginnt"die"
Sperrfrist"nach"Ablauf"des"15."September"2023"und"endet"mit"Ablauf"des"15."Januar"2024"(regul!rer Zeitraum: nach dem 
Ablauf des 1. Oktober 2023 bis zum Ablauf des 31. Januar 2024). Aufgrund dieses Antrages wird die Zeitspanne der Sperrfrist 
nicht verk#rzt.

· mineralische D#ngemittel mit wesentlichem Gehalt an Sticksto$ fallen auch unter diese Regelung.

·" Das"Aufbringen"von"sticksto+-"und"phosphathaltigen"D$ngemitteln"darf"nicht"erfolgen,"wenn"der"Boden"$berschwemmt,"
wasserges%ttigt,"gefroren"oder"schneebedeckt"ist.

· Dem Landesamt f#r Landwirtschaft und nachhaltige Landentwicklung (LLnL) sind alle notwendigen Kontrollen zur ;berwachung 
der beantragten Sperrfristverschiebung gestattet.

· Die Maûgaben anderer Rechtsvorschriften, z.B. der Wasserschutzgebietsverordnung, bleiben unber#hrt.

_________________________________________________

Datum, Unterschrift Antragsteller/in

Genehmigungserkl%rung"des"LLUR:

Dem o.a. Antrag auf Verschiebung der Aufbringungssperrfrist wird unter Einhaltung folgender"Nebenbestimmung"zur Auf-
bringung f#r den beantragten Zeitraum zugestimmt:

Im"Zeitraum"vom"1;."Januar"bis"zum"Ablauf"des"31."Januar"2024"ist"eine"Aufbringung"von"D$ngemitteln"mit"wesent-
lichem"Gehalt"an"Sticksto+"auf"Fl%chen"auûerhalb"der"Nitratkulisse"nur"auf"Gr$nland,"Dauergr$nland"und"Ackerland"
mit"mehrj%hrigem"Feldfutterbau"(Aussaat"bis"zum"Ablauf"des"15.05.2023)"sowie"zu"Winterraps,"Feldfutter"und"Zwi-
schenfr$chten"(jeweils"Aussaat"bis"zum"Ablauf"des"15.09.2023)"und"Wintergerste"nach"Getreidevorfrucht"(Aussaat"
bis"zum"Ablauf"des"01.10.2023)"zul%ssig.

Im"Zeitraum"vom"1;."Januar"bis"zum"Ablauf"des"31."Januar"2024"ist"eine"Aufbringung"von"D$ngemitteln"mit"wesent-
lichem"Gehalt"an"Sticksto+"auf"Fl%chen"innerhalb"der"Nitratkulisse"nur"auf"Gr$nland,"Dauergr$nland"und"Ackerland"
mit"mehrj%hrigem"Feldfutterbau"(Aussaat"bis"zum"Ablauf"des"15.05.2023)"sowie"zu"Feldfutter"und"Zwischenfr$chten"
mit"Futternutzung"(Leguminosenanteil"<"50"6"u."Aussaat"bis"zum"Ablauf"des"15.09.2023)"zul%ssig.

Die"Sperrfristzeiten"f$r"Festmist"von"Huf-"oder"Klauentieren"und"Kompost"bleiben"unber$hrt.

_________________________________________________
Datum, Unterschrift
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(1):=kein N-Bedarf liegt vor bei langj!hriger organischer N-D#ngung (De®nition bei ` 36 mg P2O5{100 g Boden (DL-Methode)).

(2):=Nach Raps, Zuckerr#ben, Karto$eln liegt in der Regel kein N-Bedarf vor.

(3):=Die Standzeit von Zwischenfr#chten muss mindestens 6 Wochen betragen.

(4):=In"der"N-Kulisse:"N-D$ngungsverbot"zu"Wintergerste"und"Zwischenfr$chten"ohne"Futternutzung?"N-D$ngung"zu"Winterraps"nur"zul%ssig,"wenn"zu-
s%tzlich"je"Schlag-"oder"Bewirtschaftungseinheit"Nmin"(0-;0"cm)"von"<"45"kg>ha"$ber"ein"Analyseergebnis"nachgewiesen"werden"kann@

N-Bedarf"niedrig"bei:
sehr niedrigen Ertr!gen der Vorfrucht (N-;berh!nge), g#nstigen Witterungsbedingungen im Sp!tsommer und Herbst (feucht, warm)

N-Bedarf"erh&ht"(maximal"30"kg"NH4"oder";0"kg"Gesamt-N>ha)"bei:
sehr hohen Ertr!gen der Vorfrucht, bei normaler D#ngung, schlechter Bodenstruktur, grobem Saatbeet bzw. Verdichtungen

�„ !Kriterien zur Ermittlung des Sticksto+d$ngebedarfs nach der Hauptfruchternte 2023
in Schleswig-Holstein! (Stand 23.06.2023)

(Diese Kriterien gelten ausschlieûlich f#r die Herbstd#ngung 2023)

N-D#ngung nach Hauptfruchternte
bei"vorliegendem"N-Bedarf bis maximal 30 kg NH4-N{ha oder 60

kg Gesamt-N{ha m%glich zu (2,3)

kein Bedarf nach folgenden Vorfr#chten (2)

Winterraps bei Saat bis 15.09. (1,4)

Mais (auch bei Winterbegr#nung), Kohlarten,
K%rnerleguminosen,

Leguminosengemenge/Kleegras
mit Leguminosenanteil ] 50 >

und Dauergr#nland

Wintergerste nach Getreide bei Saat bis 01.10. (1,4)

Feldfutter bei Saat bis 15.09.

Zwischenfr#chte mit Leguminosenanteil = 50 >
bei Saat bis 15.09. (1,3,4)

Ackerland (inkl. Feldfutter bei Aussaat bis 15.9.) Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Nov

Ackerland generell

Winterraps, Zwischenfrüchte 1, Feldfutter (jeweils Aussaat bis 15.9.)

Wintergerste nach Getreidevorfrucht (Aussaat bis 1.10.)

Sperrfrist auf Ackerland auf Antrag (bis 11.9.) vorgezogen 15.1.

Gemüse, Erdbeeren, Beerenobst 4

Festmist von Huf- und Klauentieren, Kompost 4 15.1.

P-haltige Düngemittel 4,5 15.1.

N-Kulisse: zusätzliche Sperrfristen für Ackerland 6 Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Nov

N-Kulisse: Festmist von Huf- und Klauentieren, Kompost 4

Dauergrünland und mehrjähriger Feldfutterbau auf Ackerland Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Nov

DGL und Feldfutter auf Ackerland (Aussaat bis 15.5.)

Sperrfrist auf Grünland auf Antrag (bis 11.9.) vorgezogen 15.1.

P-haltige Düngemittel 4,5 15.1.

Festmist von Huf- und Klauentieren, Kompost 4 15.1.

N-Kulisse: zusätzliche Sperrfristen für Grünland und DGL Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Nov

N-Kulisse: DGL und Feldfutter auf Ackerland (Aussaat bis 15.5.)

N-Kulisse: Sperrfrist auf Antrag (bis 11.9.) vorgezogen 15.1.

N-Kulisse: Festmist von Huf- und Klauentieren, Kompost 4,8
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�„ !Sperrfristen f$r Acker- und Gr$nland nach D$V 2020

Nach D#ngeverordnung, Landes-D#ngeverordnung

1 Gewichtsanteil der Leguminosen in der Saatmischung unter 50 >

2 D#ngung im Herbst bis zur Sperrfrist beschr!nkt auf 60 kg Ges.-N/ha bzw. 30 kg NH4-N/ha

3 D#ngung ab 1.9. bis zur Sperrfrist beschr!nkt auf 80 kg Ges.-N/ha bzw. 40 kg NH4-N/ha

4 Sperrfrist kann nicht vorgezogen werden

5 ab 0,5> P2O5 in der Trockenmasse

; keine Herbstd#ngung von Winterraps (WR: Ausnahme, wenn Nachernte-Nmin unter 45 kg/ha), Wintergerste, Zw.-fr#chten ohne Futternutzung (ZF: Ausnahme 
f#r max. 120 kg Ges.-N/ha aus Festmist o. Kompost)

7 D#ngung ab 1.9. bis zur Sperrfrist beschr!nkt auf 60 kg Ges.-N/ha bzw. 30 kg NH4-N/ha

8 zu Zwischenfr#chten ohne Futternutzung max. 120 kg N/ha aus Festmist oder Kompost im Herbst

Wir sind für Sie da!
Telefon E-Mail/Chat WhatsApp

04621 388-0   .   info@vr-sl-mh.de

Jens Grehm
Bereichsleiter 
Firmenkunden

Uwe Jacobsen
Agrarkundenberater

Schleswig

Anna-Elisabeth Stange
Agrarkundenberaterin 

Rendsburg

Norman Hertel
Leiter Agrarkunden

Schleswig/Rendsburg

Jürgen Saar
Agrarkundenberater

Süderbrarup

Hans-Joachim Krambeck
Agrarkundenberater

Rendsburg

Laura Paulsen
Agrarkundenberaterin 

Kropp

Landtechnisches Lohnunternehmen

Heiko Boysen
Schnell und zuverl"ssig mit modernster Technik

Sie !berlegen die Auûenwirtschaft
ganz oder teilweise abzugeben?

Unsere Leistungen, die wir 
auf Ihre Bed"rfnisse anpassen:

E Bodenbearbeitung

E Aussaat

E D"ngung 
(organisch und mineralisch)

E P#anzenschutzmaûnahmen

E gemeinsamer Einkauf von 
Saatgut, D"nger und 
P#anzenschutzmitteln

E Precision Farming
(Feste Fahrgassen, Section Control)

E Ernte der angebauten Kulturen

Sprechen Sie uns gerne an#

Neukirchen 1,  24972 Steinbergkirche,  Tel. 04632/445,  Fax 1077
E-Mail: heiko.boysen@t-online.de  ±  www.heiko-boysen.de
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�„ !Antrag Brennsto+-Hilfe ± Frist 20.10.2023

Die Bundesregierung hat umfangreiche Hilfen f#r Verbraucher 
im Bereich Strom und Gas gew!hrt. Umgesetzt wurde dies durch 
den sogenannten Preisdeckel bei diesen Energietr!gern. Um auch 
andere Energietr!ger zu entlasten, gew!hrt die Bundesregierung 
auch sogenannte H!rtefallhilfen wegen stark gestiegener Energie-
kosten f#r nicht-leitungsgebundene Energietr!ger, z.B. f#r Heiz%l, 
Fl#ssiggas, Pellets und andere.

Die Antragsstellung erfolgt #ber das Serviceportal Hamburg, 
dort werden die Antr!ge f#r verschiedene Bundesl!nder, auch f#r 
Schleswig-Holstein, gestellt. Voraussetzung f#r die Antragsstel-
lung ist, dass sie mit Heiz%l, Fl#ssiggas, Holzpellets, Holzhack-
schnitzeln, Holzbriketts, Scheitholz, Kohle oder Koks heizen. Sie 
m#ssen ferner zwischen dem 01.01.2022 bis zum 01.12.2022 
mindestens eine Verdoppelung Ihrer Energiekosten gegen#ber 
den Referenzpreisen aus 2021 gehabt haben. Umfangreiche 
Informationen zur Antragsstellung und zu den Voraussetzungen 
®nden sich in den bundeseinheitlichen FA| zur H!rtefallhilfe, die 
auf der Seite des Serviceportals verlinkt sind.

Sie erreichen das Serviceportal unter folgender Internetadresse: 
https://serviceportal.hamburg.de/HamburgGateway/Service/
Entry?id}HEIZKOSTEN   QQKBV Flensburg



�„ !Tre+en der Facharbeitsgruppe Klima ± 
B$ndelung von Sachverstand u. Ideengebern

Auf Einladung des Ministeriums f#r Landwirtschaft, l!ndliche 
R!ume, Europa und Verbraucherschutz (MLLEV) traf sich am 
Freitag den 31.03.23 die Facharbeitsgruppe Klima im Landwirt-
schaftsministerium in Kiel. F#r den Bauernverband Schleswig-
Holstein nahmen aus der Umweltabteilung des Verbandes 
Frederike B%ttger und Dr. Lennart Schmitt teil. Der Organisator 
der Sitzung Dr. Thorsten Reinsch berichtete #ber den aktuellen 
Sachstand bez#glich der Einrichtung eines Kompetenzzentrums 
klimae~ziente Landwirtschaft. Als externer Referent vom Deut-
schen Wetterdienst (DWD) per Videokonferenz zugeschaltet 
erl!uterte Dr. Rafael Posada die Auswirkungen von Hitzewellen 
auf Land- und Forstwirtschaft in Schleswig-Holstein und wie auf 
einige f#r die landwirtschaftlichen Betriebe hilfreiche Produkte 
des DWD hin. Im Zusammenhang mit der Vorstellung von drei 
Projekten der FH-Kiel, des Natur Parks Schlei e.V. und der TH 
L#beck im Themenfeld Klimaschutz und Klimaanpassung in der 
Landwirtschaft bot sich den Teilnehmern die Gelegenheit eines 
interessanten Austausches. Intensiv diskutiert wurde besonders 
die Vorstellung der ersten Ergebnisse des vom MLLEV beauftrag-
ten Gutachtens zur Ermittlung einer %konomischen Betro$enheit 
durch ein angepasstes Niederungsmanagement. Das n!chste 
Tre$en ®ndet Ende September statt.

�„ !Was gilt in der Nitratkulisse bez$glich der 
Herbstd$ngung 2023?

1. Verl&ngerte Sperrfristen

In der Nitratkulisse sind die Sperrfristen f#r die Ausbringung 
von mineralischen und organischen D#ngemitteln auf Acker-
futterbau¯!chen und Dauergr#nland mit der D#ngeverordnung 
2020 verl!ngert worden (1.10. bis 31.1.). Auûerdem ist auch die 
Sperrfrist f#r die Ausbringung f#r Festmist und Kompost l!nger 
als auûerhalb der roten Gebiete (1.11. bis 31.1.).

2. Keine Herbst-D$ngung auf Ackerland

Eine Herbstd#ngung auf Ackerland, wie sie auûerhalb der roten 
Gebiete noch zu Winterraps, Wintergerste und Zwischenfr#chten 
unter bestimmten Au¯agen erlaubt ist, ist in der Nitratkulisse nur 
eingeschr!nkt gestattet. M%glich ist die min. oder org. Herbst-
d#ngung nur noch in diesen F!llen:

a) Ausnahme f#r die Ausbringung zu Winterraps, wenn nach der 
Ernte der vorangegangenen Hauptfrucht ein Nmin-Wert im 
Boden des Schlages bzw. der Bewirtschaftungseinheit nach 
eigener Analyse von unter 45 kg N/ha in 0 bis 60 cm Boden-
tiefe vorzu®nden ist.

b) Ausnahme f#r die Ausbringung zu Zwischenfr#chten mit Fut-
ternutzung in H%he des um 20> reduzierten Bedarfs.

c) Ausnahme f#r die Ausbringung zu Zwischenfr#chten ohne Fut-
ternutzung von max. 120 kg N/ha aus Festmist und Kompost 
Es gilt bei der Ausbringung von ¯#ssigen Wirtschaftsd#ngern 
auûerdem die P¯icht zur Einarbeitung innerhalb von einer 
Stunde.

3. Anbau von Zwischenfr$chten verp¯ichtend 
vorgeschrieben

Eine min. oder org. N-D#ngung zu den Sommerkulturen 2024 
ist in der Nitratkulisse nur gestattet, wenn auf dieser Fl!che im 
Herbst 2023 eine Zwischenfrucht angebaut wird, die mindestens 
bis zum 15. Januar 2024 auf der Fl!che verbleibt. Wird die Haupt-
kultur in diesem Jahr erst nach dem 1. Oktober 2023 geerntet 
(z.B. Silomais oder Zuckerr#ben), ist der Zwischenfruchtanbau 
f#r eine D#ngung der Sommerkulturen 2024 nicht verp¯ichtend. 
Als Zwischenfrucht z!hlt in diesem Kontext nur eine gezielt 
etablierte Zwischenfrucht mit ausreichender Saatst!rke und 
kein Ausfallgetreide oder Ausfallraps. Die Zwischenfrucht sollte 
sich als homogener P¯anzenbestand pr!sentieren, bei dem die 
Aussaat nachweisbar sein muss, bspw. #ber den Sackanh!nger 
des Saatgutes oder eine Nachbauerkl!rung. 

Lisa Hansen-Fl"h, BVSH

�„ !Wirtschaftsd$nger: Abgaben und 
Aufnahmen melden#

Schon seit Juli 2021 liegt die Zust!ndigkeit f#r die Wirtschafts-
d#ngermeldungen nicht mehr bei der Landwirtschaftskammer 
S-H, sondern beim LLnL. Neu ist, dass seitdem auch der auf-
nehmende Betrieb die Aufnahme melden muss. Der abgebende 
Betrieb hat f#r diese Meldung einen Monat ab Abgabe Zeit, der 
aufnehmende Betrieb zwei Monate ab Abgabe. Vereinfacht wird 
dies f#r den Aufnehmenden, wenn der Abgeber zuerst meldet 
und er die Daten nur best!tigen muss. Mit der Meldung ist die 
Dokumentationsp¯icht erf#llt.

Sie ben%tigen f#r die Anmeldung lediglich Ihre BNRZD (Betriebs-
nummer) sowie die zugeh%rige PIN. Liegt f#r den Betrieb keine 
BNRZD vor, kann diese beim zust!ndigen LLnL beantragt werden, 
die zugeh%rige PIN erhalten Sie #ber den Landeskontrollverband 
(LKD), Tel. 0431-3398733.

Meldungen haben unter folgendem Link zu erfolgen:

https://www.endo-sh.de/Wirtschaftsduengermeldung_
LLURSH_PR/

Das ASF-Kundenportal -pp

schon registriert?
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Komfortabel und ganz ohne ¹Papierkramª erleben bereits mehr 
als 5.000 unserer Kundinnen und Kunden Abfallwirtschaft. Das 
spart Zeit und wertvolle Ressourcen. Viele Services sind online 
verf#gbar: der Erhalt Ihres Geb#hrenbescheids oder Ihrer Rech-
nung f#r die Abfallentsorgung, die *nderung Ihrer Abfallbeh!lter 
oder das Buchen von Sperrm#llterminen. Und das ganz ohne 
Telefonwartezeiten und zu der von Ihnen frei gew!hlten Zeit, am 
Tag oder in der Nacht. So einfach kann es sein, wenn Sie sich f#r 
unser Kundenportal entscheiden:

Bescheide und Rechnungen im Blick

Geb#hrenbescheide und Rechnungen werden un-
seren Nutzerinnen und Nutzern digital zugestellt.

Auf den ersten Blick ist sichtbar, ob alles bezahlt 
ist ± oder ob doch noch eine F!lligkeit bedient 
werden muss.

Schnelle Terminvergabe f$r Sperrm$ll 
und Elektroschrott

Jederzeit und mit wenigen Klicks zum eigenen 
Abholtermin f#r den Sperrm#ll oder defekte Elek-
troger!te. Nutzerinnen und Nutzer k%nnen ihren 
Abholtermin aus den n!chstm%glichen Terminen 
ausw!hlen und direkt buchen. Auf eine schriftli-
che Terminbest!tigung von unserem Serviceteam 
brauchen Sie nicht mehr warten.

Ver&nderung der Abfallbeh&lter

Anpassungen von Anzahl, Gr%ûe und/oder Lee-
rungsrhythmus der Abfallbeh!lter oder Buchung 
von Serviceleistungen wie den Hol- und Bring-
Service oder das Ordern eines Bio®lterdeckels 
oder einer Beh!lterreinigung ± all das kann im 
Kundenportal erledigt werden.

Kommunikation im gesch$tzten Raum

#ber das elektronische Postfach k%nnen Nach-
richten zwischen Portalkunde/in und unserem 
Kundenservice empfangen und versandt werden. 
Die Daten bleiben im gesch#tzten Raum, wo sie 
hingeh%ren. Lediglich der Hinweis, dass neue 
Nachrichten im Kundenportalpostfach liegen, 
erfolgt #ber ihre ¹o$eneª E-Mail-Adresse.

�„ !24/7 Service ± Das ASF-Kundenportal

Jetzt"registrieren@
Per"QR-Code"oder"unter
asf-online.de>portal

M. D"hrsen. www.srsnord.de, Tel.: 0160 / 98 49 42 08 oder info@srsnord.de



HAUSANSCHRIFT

Kreisbauernverb%nde"Schleswig"und"Flensburg
24837"Schleswig,"Lise-Meitner-Straûe"2

Telefon KBV Schleswig 0 46 219-%305 70 10
Fax KBV"Schleswig"0"4;"21 -X305"70"15
E-Mail kbv.schleswigYbauern.sh

Telefon KBV Flensburg 0 46 219-%305 70 30
Fax KBV"Flensburg"0"4;"21 -X305"70"35
E-Mail kbv.¯ensburgYbauern.sh

Internet www.bauern.sh
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I. Sprechtage des KBV Schleswig
  in Tielen, B$rgerhaus, Am Kamp 4
" " Mittwoch,"den"13."Sept.,"11."Okt."und"8."Nov."2023
" " in"der"Zeit"von"9.00"bis"12.00"Uhr

II. Sprechtage des KBV Flensburg
in Scha;und im Haus der
Agrarberatung Nord e.V., Hauptstraûe 459a

" " jeweils"Mittwoch"in"der"Zeit"von"9.00"bis"12.00"Uhr
Tel."0X4;X39 > 78X28X80

" " Im"Rahmen"dieses"Termins"wird"auch"die"Beratung
zur"Sozialversicherung"durch"den"Kreisbauernverband"
Flensburg"wahrgenommen."Wir"bitten"um"Termin-
vereinbarung"unter"Tel."0X4;X21 > 305X70X30.

" " Am"20."und"27."Sept."2023"®ndet"kein"Sprechtag"statt@

III. Sprechtage zur landwirtschaftlichen 
Sozialversicherung durch die Kreisbauern-
verb&nde Schleswig und Flensburg

" " jeden"ersten"und"dritten"Donnerstag"eines"Monats
in"der"Zeit"von"9.00"bis"11.00"Uhr
Schleswig,"Lise-Meitner-Straûe 2

" " Tel."0X4;X21 > 305X70X10"(KBV"Schleswig)
Tel."0X4;X21 > 305X70X30"(KBV"Flensburg)

Kreisbauernverb%nde"Schleswig"und"Flensburg
Lise-Meitner-StraûeX2,"24837"Schleswig

ZKZ"9937,"PVSt.!!!!!!!!!!!Entgelt"bezahltKOMPRESSoren

www.willsohn.de
Telefon 0 46 21 / 9 39 70
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�X !"##$%"%&$'($)
�X *+,$)-./%0)$-!'#-*1
�X /2,)-!")345,6"3$%
�X 7%"4-2)3-*"'4-,+584$9)
�X *"'4:;<58$%-=<%->/?
�X 7@?-,+584$9)
�X *'4(-4(%$2$)
�X >86AB%")4:0%($

�X *+,3%$45,$)CD":43%$45,$)
�X D2)3&"99$)-.45,)$'3$)-EF#9'5,1
�X 7%0G&"99$)-.,+584$9)-03$%-HI-*$44$%-EF#9'5,1
�X J%"')"#$4:<9$)
�X *"'43%'99$)-.K+3$%4("3-B$E:0-2)3-LE"M0)$1
�X *"'4-,"58$)-NH-5E-.O)($%4""(-EF#9'5,1
�X /)'58-8"::$)-.P-E-/%$'44+#$1

!"#$%&$'$($'%)%*%+),-.%/"01123"4%*%5$"6%7. )- .89%8-:

;<""$#(0=>13(#$%?'#%@/A%B%8.%CD?
EFG$=%H'$%F=>%0=I
A'(%?0C2$=%J2=$=%$'=%!=K$D3#6

�X /)'5845,$%$-.D"3ACD"2:$)&"##$%1
�X 7<99$-=",%$)-.?5,9$::45,9"25,

2)3-?5,9$::45,2,-&'4-IP-EQ
?5,$'&$)$##$-03$%-7%2&&$%1

�X ?$'96')3$-.IP-(1
�X @;<#$)-2)3-/%$'4$9)-.R-E1
�X 7<99$-%<,%$)-.&'4-ST-E1


